
 

 

 

Bekanntmachung 

Planfeststellungsbeschluss 
 
 
Planfeststellungsverfahren nach §§ 43 ff. Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) in Ver-

bindung mit §§ 72 ff. Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) und dem Gesetz 

zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren wäh-

rend der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) - jeweils in 

der derzeit geltenden Fassung - für den Netzbooster Kupferzell 

Das Regierungspräsidium Stuttgart (Planfeststellungsbehörde) hat mit Beschluss vom 

20.03.2024, Az.: 24-4529-18, den Plan für das o. g. Vorhaben festgestellt. 

 

Der verfügende Teil des Planfeststellungsbeschlusses lautet: 

 

„I. Grundentscheidung 

Der Plan für die Errichtung und den Betrieb des Netzboosters Kupferzell einschließlich aller 

sonstigen in den Planunterlagen, insbesondere in den Lage- und Bauwerksplänen sowie 

im landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) aufgelisteten Einzelmaßnahmen wird nach 

Maßgabe der Ziffern II bis IV festgestellt. 

 

II. Konzentrationswirkung 

Durch die Planfeststellung wird die Zulässigkeit des Vorhabens einschließlich der notwen-

digen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm berührten öffent-

lichen Belange festgestellt; neben der Planfeststellung sind andere behördliche Entschei-

dungen, insbesondere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, 

Bewilligungen, Zustimmungen und Planfeststellungen nicht erforderlich (§ 43 Abs. 4 EnWG 

i. V. m. § 75 Abs. 1 LVwVfG).“ 
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Die Planunterlagen des festgestellten Planes sind in Kapitel A. Ziff. III des Beschlusses 

aufgeführt. 

 

Im Planfeststellungsbeschluss sind Auflagen enthalten, insbesondere zu Immissions-

schutz, Natur und Landschaft, Wasserwirtschaft, Bodenschutz und Altlastenschutz, Brand-

schutz und Öffentliche Sicherheit, Arbeitsschutz und Öffentliches Baurecht. 

 

Die Einwendungen der Betroffenen und der sonstigen Einwender sowie die Bedenken und 

Hinweise der weiteren Beteiligten werden, soweit sie nicht ausdrücklich zurückgenommen 

oder gegenstandslos geworden sind oder ihnen durch Zusagen oder durch diese Ent-

scheidung entsprochen wird, zurückgewiesen. 

 

Der Planfeststellungsbeschluss und die planfestgestellten Unterlagen werden  

in der Zeit von Mittwoch, 03.04.2024 bis Dienstag, 16.04.2024 

- je einschließlich - 

auf der Internetseite des Regierungspräsidiums Stuttgart (www.rp-stuttgart.de) unter 

Über uns > Abteilungen > Abteilung 2 > Referat 24 > Planfeststellungen > Aktuelle Plan-

feststellungsbeschlüsse veröffentlicht. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

„Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats beim Verwal-

tungsgerichtshof Baden-Württemberg, Postfach 10 32 64, 68032 Mannheim Klage erhoben 

werden. 

 

Der Planfeststellungsbeschluss wird dem Vorhabenträger zugestellt. Im Übrigen wird der 

Planfeststellungsbeschluss öffentlich bekanntgegeben, indem er für die Dauer von zwei 

Wochen auf der Internetseite der Planfeststellungsbehörde mit der Rechtsbehelfsbeleh-

rung zugänglich gemacht wird und zusätzlich mit seinem verfügenden Teil und der Rechts-

behelfsbelehrung sowie einem Hinweis auf die Zugänglichmachung im Internet in örtlichen 

Tageszeitungen, die in dem Gebiet, auf das sich das Vorhaben voraussichtlich auswirken 

wird, verbreitet sind, bekanntgemacht wird. Nach Ablauf von zwei Wochen seit der Zu-

gänglichmachung auf der Internetseite der Planfeststellungsbehörde gilt der Planfeststel-

lungsbeschluss gegenüber den Betroffenen und demjenigen, der Einwendungen erhoben 

hat, als bekanntgegeben. 

 

http://www.rp-stuttgart.de/
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Die Anfechtungsklage gegen diesen Planfeststellungsbeschluss hat keine aufschiebende 

Wirkung. Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage 

gegen diesen Planfeststellungsbeschluss nach § 80 Abs. 5 S. 1 VwGO kann nur innerhalb 

eines Monats nach Bekanntgabe des Planfeststellungsbeschlusses i. S. des voranstehen-

den Absatzes beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Postfach 10 32 64, 

68032 Mannheim gestellt und begründet werden.“ 

 

Hinweise: 

 

Einem Betroffenen oder demjenigen, der Einwendungen erhoben hat, wird eine leicht zu 

erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt, wenn er oder sie während der 

Dauer der Veröffentlichung ein entsprechendes Verlangen an die Planfeststellungsbehörde 

gerichtet hat. Das Verlangen ist unter Angabe von Kontaktdaten und des o.g. Aktenzei-

chens postalisch (Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 24, Ruppmannstr. 21, 70565 

Stuttgart) oder per E-Mail (referat24@rps.bwl.de) an das Regierungspräsidium Stuttgart zu 

richten. 

 

Es wird auf die Datenschutzerklärung verwiesen, die auf der Internetseite https://rp.baden-

wuerttemberg.de/datenschutzerklaerungen-der-regierungspraesidien-b-w/ unter dem 

Stichwort „24-01SFT_17-01K: Planfeststellung“ abrufbar ist. 

 

Dieser Bekanntmachungstext ist auf der Internetseite des Regierungspräsidiums Stuttgart 

(www.rp-stuttgart.de) unter Service > Bekanntmachungen > Planfeststellung > Bekannt-

machungen Planfeststellungsbeschlüsse abrufbar.  

 

Regierungspräsidium Stuttgart 

gez. Laura Welte 

 

 


